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von 1786 an während ganz kurzer Zeit ins Leben trath, ist

vermutlich auch die Veröffentlichung des Giuliani'schen Briefes völlig
unterblieben, weshalb die nachträgliche Mitteilung desselben in den

vorstehenden Zeilen angezeigt erscheinen dürfte.

Beitrage zur tàdnerischen Schalgeschichte.

Errichtung einer Schule auf Battänien.

Ich, Gnbert von Salis Freyherr der Herrschaft Haldenstein
Urkunde wie dz Eine Nachbarschaft Bathenien bestehende- in etlichen

Haußhaltnngen ans einem berg ungefehr zwei stund ob Haldenstein

gelegen ohne Kirchen und schuol derohalben vbgesagte Nachbarschaft

entschloßen daselbsten eine Schnol aufzurichten, damit deren Kinder
im läsen und schreiben, wie auch in der erkentnnß Gotteß und anderen

Christlichen tagenden können und mvgent unterrichtet werden. Sv
dan auch ein orth Zur begräbnnß der absterbenden Zu widmen und

so mehrs Zeit wie auch bey obigem Zu fühlen und gefährlichkeiten
der Jung gebohrnen Khindern solche daselbsten Taufen zu lassen, Einen

Prediger Zu berufen, damit die Ehre Gotteß beförderet und deren Heil
erbauwet werde.

Sind die In wohner abgedachter Nachbarschaft LnpMeancio vor
mich erschienen und mit getziemender Respekt und glaubwürdige
Attestation daß selbige armnothshalben obigeß ins werk Zu setzen kraftlos,
angehalten und deßwegen ge Z'wungen Ihre Zu Flucht bei den Ehrs.
Gmeinden löblicher 3 Pündten und anderen M-tieàr Barmherzigen
und Gottes Ehr liebenden Persohnen zu nemmen, auch selbigen bestens

mit nachdrucklicher recomandation zu begleiten, welches verlangen in
betrachtung deß gottseligen und rühmlichen Vorhabens Ich Ihnen
nicht hab versagen können, sondern selbige in kraft diesem kräftigst
bey meniglichen will für recomandirt haben. Seufzende daß der

Allerhöchste allen gutherzigen ein reicher vergelter sein wolle, mich

offenerende in allen dergleichen fahlen nach schwachheit zu begegnen.

Zn Zeuge der warheit habe ich mich eigenhändig, underschriben und

') Vgl. Candreia, Das Bündnerische Zeitungswesen im 18.

Jahrhundert (Beilage zum K antouss chu l--Prog r am m 1894/95)
p. 28 ff.
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mit meinem anerbohren Adelichen Pitschaft bekräftiget, so geben in
dem Schloß. Hnldenstein, den 28. Sept. 1724

Gnbert Von Salis Frei Herr
(D. 8.) Von Haldenstein.

(Original im Archiv der histor.-antiquar. Gesellschaft Grau-
bündens.) Dr. C. Camenisch.

Chronik des Monats Fekrnar.

Politisches. Die Vcrwaltungsrechnung des Kantons Graubünden für
1661 hat folgendes Resultat ergeben: .1. Einnahmen. Allgenieincs Fr. 7671.65,
Dcpartenicnt des Innern Fr. 13,362. 06, Justiz und Polizei Fr. 115,176.4!),
Erziehungsdepartcmcnt Fr. 37,862. 35, Finanz- und Militärdepartement Fr.
761,146.37, Bau- und Forstdepartcmcnt Fr. 255,677.61, Total Fr. 1,166,831.33.
1!. Ausgaben : Allgemeines Fr. 117,628. 76, Departement des Innern
Fr. 145,613.66, Justiz- und Polizeidcpartcment Fr. 222,635.76, Erziehungs-
dcpartcment Fr. 436,267.66, Finanz- und Militärdepartement Fr. 526,272.66,
Bau- und Fvrstdepartement Fr. 716,248. —. Total Fr. 2,152,956.36. Das Defizit
beträgt somit Fr. 962,125.56, während ein solches von Fr. 887,776.— vorgesehen
war. — Das Defizit vom Jahr 1666 beträgt Fr. 866,218. 27 ; der Steuerbetrag
pro 1661 wird sich ans zirka Fr. 646,666 — belaufen, so daß zirka Fr. 86,666
übrig bleiben; davon hat der Kleine Rat beschlossen Fr. 27,666 zur Deckung
verschiedener Bauschulden zu verwenden, und der Rest von zirka Fr.53,666 wird
auf neue Rechnung übergetragen. — Der Kleine Rat hat das Reglement für das
kantonale Rechnungswesen zu Handen des Großen Rates revidiert. — Einige
Gemeinden des Prättigaus haben gegen die Besteuerung der in ihrem Besitze

befindlichen Aktien der Rh. B. durch den Kanton den Rekurs ergriffen, weil einerseits

die Rh. B. von Gesetzes wegen Steuerfreiheit genießt, andererseits Vermögen
von Aktiengesellschaften im Kanton als Ganzes zu versteuern sind. — Als
Revisoren der Kantonalbank wurden vom Kleinen Rat die HH. Obcrstl. M. Rofslcr
und Präsident Th. Willi bestätigt. — Die Gemcindcordnung von Kazis erhielt
die kleinrätliche Genehmigung. — 1b Brandbeschädigtcn von Tersnaus wurden
aus der kantonalen Hilfskasse Beiträge im Gesamtbeträge von Fr. 5,866. —
bewilligt. — Dagegen hat der Kleine Rat das Gesuch der Brandbeschädigtcn einer
andern Gemeinde um Verabfvlgung von Beiträgen aus der kantonalen Hilss-
kasse abgewiesen, weil dieselben schon aus den eingegangenen Liebesgaben von 8 bis
46°/o des Schadens erhalten hatten, und einer derselben zudem keinen Anspruch
auf kantonale Unterstützung erheben kann. — Die den 16. Februar in Chur
tagende Dclegiertenversammlung der kantonalen freisinnigen Partei beschloß

sowohl für die Ständcrats- als Regierungsratswahlcn gebrochene Listen
auszustellen, designierte als ihre Kanditaten für den Ständerat Hrn. Ständcrat Dr.
T. Calonder, für den Kleinen Rat die HH. Regierungsräte A. Caflisch, I. P.
Stisfler und Krcispräsident Dr. Rud. Ganzvni. Im Fernern beschloß die

Versammlung, den Borschlag der Regierung auf Zusammenlegung der bisherigen
drei Nativnalratswahlkrcise in einen Fünscrwahlkrcis dem Bundesrat zu empfehlen.
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